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Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

02 01

02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

02 01 99 Abfälle a. n. g. (Futtermittelabfälle)

02 02

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe

02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 03

02 03 04 für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung

02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren

02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 07

02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

03 01 Abfälle aus der Holzverarbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln

03 01 05

Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide,

Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee, Tabak, aus der Konservenherstellung, der

Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von 

Melasse

Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne 

Kaffee, Tee und Kakao)

Abfälle aus der Holzverarbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln,

Zellstoffen, Papier und Pappe

Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme

derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

Anlage I

zur Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Euskirchen

für "Abfälle zur thermischen Beseitigung"

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 

Fischerei

Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen

Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

Nicht gefährliche Abfälle, die zur thermischen Beseitigung zugelassen werden, soweit keine

Verwertung erfolgt bzw. nach Prüfung nicht erfolgen kann.

Die Abfallschlüssel-Nummern wurden aus der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) übernommen.

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd

und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
02

03



2 von 4 Stand: 01.01.2026

Abfallschlüssel Abfallbezeichnung

04 02 Abfälle aus der Textilindustrie 

04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer und Plastomer)

04 02 10 organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse)

04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern

04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

07 02 Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, syntetischem Gummi und Kunstfasern

07 02 13 Kunststoffabfälle

07 06

07 06 99 Abfälle a. n. g. (Abfälle aus der Wachsfackelherstellung)

08 03 Abfälle aus HZVA von Druckfarben

08 03 18 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen

09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie

09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten

09 01 08

12 01

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne

Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln,

Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln

Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen

enthalten

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen

und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von 

Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen,

Dichtmassen und Druckfarben

08

07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie

09 Abfälle aus der Fotografischen Industrie

12
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15 01

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff

15 01 05 Verbundverpackungen

15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung

15 02 03

16 01

16 01 03 Altreifen

17 02 Holz, Glas und Kunststoff

17 02 03 Kunststoff

17 06 Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt

17 09 Sonstige Bau- und Abbruchabfälle

17 09 04

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfälle)

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme

derjenigen, die unter 15 02 02 fallen

Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler Maschinen)

und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung

(außer 13, 14, 16 06 und 16 08)

gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter

17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen (einschließl. Rigips- und

Fermacellplatten)

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und

Schutzkleidung (a. n. g.)
15

16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
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18 01

18 01 01 spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)

18 01 04

18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren

18 02 01

18 02 03

19 12

19 12 12

20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

20 01 11 Textilien

20 01 39 Kunststoffe

20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)

20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle

20 03 Andere Siedlungsabfälle

20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle

20 03 02 Marktabfälle

20 03 07 Sperrmüll

20

18

19

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen

Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für

den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke

Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren,

Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 

von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle

Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter

Fraktionen

Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung 

(ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege 

stammen)

Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von

Krankheiten beim Menschen

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht

keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und

Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02

fallen

Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht

keine besonderen Anforderungen gestellt werden


